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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
das alte Jahr neigt sich dem Ende entgegen und die Weihnachtsferien warten schon, 
zumindest für die Schülerinnen und Schüler. Bei den meisten Familien steigen die Aktivitäten 
kurz vorm Fest noch einmal stark an, um die letzten Geschenke zu besorgen, die 
Familienzusammenkünfte vorzubereiten oder einfach die Dinge noch schnell abzuschließen, 
die man nicht mit ins neue Jahr hinübernehmen will. 
Auch in der Verwaltung merkt man, dass das Jahresende naht. Gerade wurden etliche 
Schreiben versandt, der Wasserzweckverband bittet um die Ablesung der Zählerstände und 
die Grundsteuerbescheide landen als Weihnachtsbescherung unterm Christbaum. 
 
Der Umbau des Kindergartens liegt im Zeit- und Kostenrahmen, aber über die Feiertage wird 
hier nicht viel passieren, ab und zu könnte eine Firma vor Ort sein, um letzte Maße zu 
nehmen oder andere Arbeiten im neuen Jahr vorzubereiten. Wundern Sie sich also bitte nicht 
darüber. Auch bei unserer Großbaustelle am Brandelweg kehrt langsam Ruhe ein. Die Firma 
Heuchel hat ihre Ziele für dieses Jahr erreicht und legt die Arbeiten über Weihnachten und 
Neujahr auf Eis. Ich bitte bei allen genannten Maßnahmen die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger um Nachsicht für die täglichen Einschränkungen und die Belastungen durch Lärm 
und Schmutz. 
Für unser Neubaugebiet in Raitenbuch stehen im kommenden Jahr die ersten 
Erschließungsarbeiten an. Und sobald es möglich ist sich einen Bauplatz auszusuchen, wird 
die Gemeinde im Vorfeld einheitlich alle darüber informieren. 
Die weitere Planung der Gemeinde sieht vor, nach und nach Kanäle und Hausanschlüsse zu 
sanieren, das Glasfasernetz auszubauen und evtl. das Nahwärmenetz nachzuverdichten 
oder zu erweitern. Hierzu bitte ich am Ende des Rundschreibens um Unterstützung bei einer 
Umfrage zum Nahwärmenetz. 
Bei der Planung unseres Bürgerwindprojekts „Energiewerk Jura“ warten wir momentan auf 
Ergebnisse aus der artenschutzrechtlichen Prüfung und einer Anfrage an das Militär bzgl. der 
Mindesthöhe der Windkraftanlagen im Südosten. Ich verweise hier gerne noch einmal auf die 
Homepage: www.energiewerk-jura.de. 
 
Und so bleibt mir nur noch DANKE zu sagen. Danke für die geleistete Arbeit, sei es im 
Bauhof, im Kindergarten oder der Kinderkrippe, als Reinigungskraft oder bei der 
Grüngutannahmestelle. Ich bedanke mich bei der Verwaltung, meinen Kollegen in der VG 
und bei allen, die sich im vergangenen Jahr um die Gemeinde gekümmert haben, vom 
Feldgeschworenen über die Rundschreiben-Austräger bis zum einfachen Bürger, der durch 
sein Zutun eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde ermöglicht und dadurch meine 
Arbeit wesentlich erleichtert hat. Danke für Ihr Vertrauen! 
 
Im Namen des Gemeinderates wünsche ich uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr! 
   
Ihr Bürgermeister 
Joachim Wegerer 

http://www.energiewerk-jura.de/


 

 

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter  

 
Zu Beginn des Winters werden wieder alle Grundstücksbesitzer darauf hingewiesen, dass 
nach der Verordnung vom 27.02.2014 der Gemeinde Raitenbuch folgende Arbeiten zu 
erledigen sind: 
 
(1) Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr und an 
Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, 
Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt), nicht 
jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei 
besonderer Glättegefahr (z.B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen 
von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu 
wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 
oder Besitz erforderlich ist.  
(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu 
lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht möglich, 
haben die Vorder- und Hinterlieger das Räumgut spätestens am folgenden Tage von 
der öffentlichen Straße zu entfernen. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte 
und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 
 
Die Verordnung ist unter www.raitenbuch.de/gemeinde/satzungen-verordnungen einsehbar. 
 
 

Freihalten der innerörtlichen Straßen für den Räum- und 
Streudienst im Winter  

 
Ich weise auch wieder alle Kraftfahrzeugbesitzer darauf hin, ihre Kraftfahrzeuge in die 
vorhandenen Garagen bzw. Einfahrten der jeweiligen Grundstücke zu stellen. Straßen und 
vor allem Wendehammer in den Siedlungen sind freizuhalten, damit die Räumdienste aller 
Straßenbaulastträger ihren Dienst ordnungsgemäß verrichten und im Sinne der 
Verkehrssicherheit schnellstmöglich für geräumte und gestreute Straßen sorgen können.  
Es besteht in Siedlungsstraßen keine Räumpflicht für die Gemeinde, sollte es zu größeren 
Behinderungen des Winterdienstes kommen, behält sich die Gemeinde das Recht vor, den 
Winterdienst in Siedlungen einzustellen.  
Es sollte im Interesse von uns allen sein, die Räumdienste hier nicht zu beeinträchtigen, um 
einer entsprechenden Unfallgefahr vorzubeugen. 
 

Ablesung der Wasserzähler für das Jahr 2024  
 
Wie in den Vorjahren bittet der Zweckverband Burgsalacher 
Juragruppenwasserversorgung, den Wasserzählerstand 
zum 31.12.2024 abzulesen.  
 
 
Bitte melden Sie den Stand zuverlässig bis spätestens 10.01.2025 
mit dem Formular des Zweckverbandes oder telefonisch unter 
09147/9411-24 oder -28.  
Sie können die Zählerstände auch online im BürgerServicePortal unter  
www.vg-nennslingen.de melden.  
Zählerstände, die dem Zweckverband bis zum 10.01.2025 nicht vorliegen, werden geschätzt! 

http://www.raitenbuch.de/gemeinde/satzungen-verordnungen


 

 

Schließung der VGem Nennslingen über die Feiertage  
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen ist von Freitag, 27. Dezember 2024 bis 
Mittwoch, 1. Januar 2025 geschlossen.  
In dringenden standesamtlichen Fällen wenden Sie sich bitte an die Standesbeamtin Frau 
Adele Philipp, Telefon: 0151 / 56588060. 
 

Winterpause am Wertstoffhof Nennslingen  
 
Bitte beachten Sie, dass der Wertstoffhof Nennslingen dieses Jahr das letzte Mal am 
Samstag, 21.12.2024 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet hat. 
 
Der erste Öffnungstag im Jahr 2025 ist, je nach Witterung, voraussichtlich Samstag, 
01.02.2025. 
 
 

Schulbusaufsicht für Grundschüler am Gemeindezentrum 
 
Nachdem uns unsere bisherige Aufsicht Frau Jeanette Riedel zum 01. Dezember verlassen 
hat sucht die Gemeinde Raitenbuch zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine zuverlässige 
Schulbusaufsicht für die Bushaltestelle am Gemeindezentrum in Raitenbuch 
(Grundschule) auf ehrenamtlicher Basis (mit einer Aufwandsentschädigung) oder ggf. auf 
Stundenlohnbasis.  
Die Arbeitszeit liegt hauptsächlich zwischen 7:00-7:30 Uhr (montags-freitags während der 
Schulzeit).  
Es wäre auch möglich die Einsätze auf mehrere Leute aufzuteilen, z. B. Elternteile, wenn sie 
zu Hause sind, oder ihre Kinder in den Kindergarten bringen. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei Herrn Bürgermeister Wegerer, Telefon: 
0152/33596733 oder E-Mail: joachim.wegerer@vg-nennslingen.de  
 
 

Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Raitenbuch 
 
Die Gemeinde hat ab dem 1. Januar 2025 eine neue Beitragssatzung für die Grundsteuer A 
und B festgelegt. Die Bescheide wurden anhand der gemeldeten Zahlen vom Finanzamt 
festgelegt. Bei Unstimmigkeiten oder Nachfragen bitte ich Sie, sich direkt mit dem zuständi-
gen Finanzamt in Verbindung zu setzen. 
 
Die neuen Grundsteuersätze sind: 
 
Grundsteuer A 400 %  
Grundsteuer B 220 %  
 
Bitte beachten Sie, dass die von der Finanzverwaltung erlassenen Grundsteuermessbe-
scheide für die Gemeinden stets verbindlich sind. Das bedeutet, dass die Gemeinden daran 
bis zur Änderung durch die Finanzämter gebunden sind und selbst im Falle offensichtlicher 
Unrichtigkeiten nicht davon abweichen dürfen. 
 
Die erste Grundsteuerzahlung nach neuem Recht ist am 15. Februar 2025 fällig. 
 



 

Informationen zur Grundsteuer  
 
Bitte beachten Sie: Für die Gemeinden sind die erlassenen Grundsteuermessbescheide 
vom Finanzamt stets verbindlich. Das bedeutet, dass die Gemeinden hieran bis zur 
Änderung durch die Finanzämter gebunden sind und selbst im Falle offensichtlicher 
Unrichtigkeiten nicht davon abweichen dürfen. Es wird eine nicht unwesentliche Fehlerquote 
bei den neuen Bescheiden des Finanzamtes erwartet. 
  
Sie sind der Meinung, dass Ihr Bescheid nicht richtig ist? 
  
Falls Sie sich gegen die Ermittlung des Grundsteuermessbetrages wenden möchten, legen 
Sie bitte schriftlich Einspruch beim zuständigen Finanzamt ein. 
 
Falls Sie sich gegen den Grundsteuerbescheid wenden möchten, legen Sie bitte 
schriftlich Widerspruch bei der zuständigen Kommune ein. 
 
Müssen Sie die Grundsteuer trotzdem zahlen, wenn Sie Einspruch / Widerspruch 
eingelegt haben? 
 
Ja – der eingelegte Einspruch / Widerspruch gegen den Steuerbescheid hat keine 
aufschiebende Wirkung und befreit Sie nicht von der Verpflichtung Ihre Steuern innerhalb der 
Frist zu zahlen. Kommt das Finanzamt / die Kommune bei einer Prüfung des 
Steuerbescheids zu dem Ergebnis, dass eine Überzahlung vorliegt, werden die Zahlungen 
zurückerstattet. 
 
Stundung 
 
Ein Antrag auf Stundung der Grundsteuerschuld ist möglich, wenn der Steuerpflichtige aus 
von ihm nicht zu vertretenden Gründen in Zahlungsschwierigkeiten kommen würde. Wenden 
Sie sich hierzu an ihre zuständige Kommune. 
  
Aktuell haben die Gemeinden noch nicht alle Bescheide vom Finanzamt vorliegen. Aus 
diesem Grund werden nicht alle Grundstückseigentümer zum Jahresende einen neuen 
Grundsteuerbescheid erhalten. 
 
Eigentümerwechsel (Grundstück wird verkauft, übergeben bzw. vererbt) 
 
Das Finanzamt teilte uns mit, dass bei einem Eigentümerwechsel, die den Zeitraum 2022 
bis 2024 betreffen, die Vorgänge noch nicht vollständig bearbeitet werden konnten.  
Bitte berücksichtigen Sie, dass es auch hier zu Verzögerungen beim Versand der neuen 
Bescheide kommen kann. 
 
Ebenfalls werden aufgrund der Flurbereinigung in Nennslingen noch nicht alle Bescheide 
vom Finanzamt bearbeitet und an die Eigentümer bzw. an die Gemeinde herausgegeben. 
 
Es wird jedenfalls noch einige Zeit dauern, bis alle Unstimmigkeiten in den Bescheiden 
behoben worden sind. 
 

Sonderabfalltermine 2025 
 
Raitenbuch           Bauhof  Freitag, 07.03.2025   08:00-09:00 
 
Raitenbuch           Bauhof  Samstag, 22.11.2025  08:00-09:00 



 

 

Grüngutannahmestelle Raitenbuch 
 
Die Grüngutannahmestelle Raitenbuch – in der alten Kläranlage, Gersdorfer Straße – ist seit 
Mitte November geschlossen. Geplant ist die Wiedereröffnung am Samstag, 01. März 2025, 
allerdings ist das wetterabhängig und kann vielleicht auch schon früher erfolgen. Darüber 
wird im Frühjahr 2025 gesondert informiert werden. 
Die Öffnungszeiten bleiben bei 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 
 
 

Wegebau in Raitenbuch und Reuth am Wald 
 
Im Laufe des Jahres wurden zahlreiche Wege rund um Raitenbuch saniert. Die Gemeinde 
hat dabei 50% der Kosten übernommen. Die Jagdgenossenschaften Raitenbuch und Reuth 
am Wald haben die andere Hälfte getragen. Ich bitte alle Nutzer, vor allem aber Land- und 
Forstwirte mit den Wegen pfleglich umzugehen und ggf. Schäden zu melden oder wieder 
instand zu setzen. Im Wald und auf der Flur gilt es Äste soweit zurückzuschneiden, dass die 
Wege gefahrlos genutzt werden können und eine Umfahrung von solchen Stellen vermieden 
wird. Auch Umkehren im Acker und nicht erst auf dem Weg trägt zu dieser Pflege bei, vor 
allem bei solchen Äckern, die weit über ihre Flurgrenzen hinaus bearbeitet werden. 
 
 

Müllfibel 2025, Abfuhrkalender und weitere Entsorgungstermine 
 
Die Fibel wird in diesem Jahr erstmalig nicht per Post an sämtliche Haushalte verteilt. Sie 
steht online als PDF unter: www.landkreis-wug.de/abfall/downloads/ kostenlos zum 
Download bereit und liegt an den Recycling- und Wertstoffhöfen sowie in den Gemeinden in 
gedruckter Form aus. 

Das gleiche gilt wieder für den Abfuhrkalender. Damit Sie keinen Leerungstermin verpassen, 
haben Sie folgende Möglichkeiten, sich über die Abfuhrtermine zu informieren: 

Mit der Abfall-App Altmühlfranken sind Sie auch mobil immer auf dem Laufenden, egal ob 
per Smartphone oder Tablet (Auch über die Heimat Info App verlinkt). 

Ihren persönlichen Abfuhrkalender können Sie sich als pdf-Datei ausdrucken 
oder als ICS-Daten in persönliche Kalender importieren.  

Ihr Abfuhrkalender als PDF-Datei zum Ausdrucken  
sowie für Ihren digitalen Kalender (ICS): 

Wählen Sie dazu Ihre Stadt/Gemeinde und die Straße/Ortsteil sowie das gewünschte Jahr 
aus. 

Der Abfuhrkalender enthält die Termine für die Leerung der Restmüll-, Bio- und Papiertonnen 
sowie die Abholung der Gelben Säcke. 
Es werden aber auch weiterhin ausgedruckte Exemplare im Gemeindezentrum ausgelegt. 
 

Neujahrsansprache am 01.01. ab ca. 16.30 am Multifunktionsplatz 
 
Ich hoffe auf ein zahlreiches Erscheinen und gute Gespräche zusammen mit den besten 
Wünschen für das neue Jahr. Die Bewirtung übernehmen wieder die Böllerschützen. 

https://www.landkreis-wug.de/abfall/abfall-app/


 

 

Gasthaus Flierler - das musikantenfreundliche Wirtshaus 
 
Raitenbuch hat ein musikantenfreundliches Wirtshaus. Bei einer Verleihung dieser 
Auszeichnung in Wolnzach waren auch Michaela und Stefan Flierler anwesend und ihr 
Gasthaus Flierler wurde neben 3 anderen Häusern aus der Region ausgezeichnet. 
Musik sei „ein identitätsstiftendes Kulturgut und gehört auch zur bayerischen Wirtshauskultur 
einfach dazu“, sagte Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Verleihung. 
 

 
 
Früher habe im Wirtshaus ihrer Eltern „immer jemand angefangen zu singen“, und dann 
seien die Instrumente vorgeholt worden. „Das wollen wir wieder fördern“, sagt Michaela 
Flierler. Und so findet sonntags in Raitenbuch oft ein Volksliedersingen im Wirtshaus statt, es 
gibt das Bockbierfest zusammen mit der Blaskapelle und viele weitere, auch spontane, 
Gelegenheiten, um Musik in der Wirtsstube zu machen. 
Zu erkennen sind die ausgezeichneten Wirtshäuser an einem Metallschild, welches darauf 
hinweist. Das Projekt gibt es seit 1996, es wurde von zwei bayerischen Bezirken, dem 
Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und dem Bayerischen Hotel- und Gaststätten-
verband Dehoga ins Leben gerufen. Seit 2019 unterstützt das Heimatministerium die Aktion. 
 
Die Flierlers wollen die offizielle Eröffnung zusammen mit der Einweihung des Schildes am 
26. Januar 2025 ab 18.00 Uhr in ihrem Gasthaus feiern und laden herzlich dazu ein. Jeder, 
der ein Instrument mitbringt und damit spielt bekommt eine Maß Bier und eine Brotzeit frei. 
 
In Zukunft soll dann jeden 3. Sonntag im Monat ab 17.00 Uhr ein Abend der Musik 
stattfinden. Ein gemütlicher Dämmerschoppen mit musikalischer Begleitung, denn auch hier 
gilt, die Musiker bekommen ihre Brotzeit und ein Getränk frei. 



 

Unverbindlicher Erhebungsbogen  
zur Nachverdichtung bzw. Erweiterung des 
Nahwärmenetzes im Gemeindegebiet Raitenbuch 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die Gemeinde Raitenbuch und die Nahwärmegenossenschaft untersuchen aufgrund der anstehenden 
kommunalen Wärmeplanung und vereinzelter Nachfragen von Bürgern vor allem aber im Zuge der 
anstehenden Maßnahmen Ausbau Glasfasernetz und Kanalsanierungen die Potenziale zur 
Erweiterung oder Nachverdichtung des bestehenden Nahwärmenetzes. Zu diesem Zweck habe ich 
ein Formular aus einer früheren Umfrage zur Nahwärme genommen und leicht verändert. Sollten Sie 
bisher nicht am Nahwärmenetz angeschlossen sein, sich aber mit dem Gedanken tragen Ihre 
Heizung umzustellen oder aus anderen Gründen einen Anschluss an das Nahwärmenetz wünschen, 
bitte ich Sie um Ihre Mitwirkung bei der Erhebung dieser Daten, denn die Verbrauchswerte sind eine 
wesentliche Grundlage für eine fachgerechte Bewertung des Vorhabens. Fragen, die sie nicht 
beantworten können, lassen Sie einfach unbeantwortet.  
 

Durch die Beantwortung des Fragebogens gehen Sie keinerlei 
Verpflichtungen hinsichtlich eines Anschlusses an ein Nahwärmenetz ein! 
 

Fragebogen 
 

1. Name, Vorname ___________________________________________________ 
 

2. Straße, Hausnummer ___________________________________________________ 
 

3. Telefon ______________________________________________________________ 
 

4. E-Mail ______________________________________________________________ 
 

5. Gebäudedaten 
 

❑ Einfamilienhaus frei      ❑ Doppelhaushälfte           ❑ Reihenmittelhaus   
 

❑ Mehrfamilienhaus mit ______ Wohneinheiten   ❑ ___________________________ 
 

Baujahr ___________________   Erweiterung im Jahr ______________________ 
 
Wohnfläche _________m²   davon tatsächlich beheizt, ca. __________ % 
 

❑ Fußbodenheizung / Wandheizung       ❑ Heizkörper        ❑ Lufterhitzer   
 

❑ Elektroheizung      ❑ ___________________________________________  
 

Anzahl Bewohner _______________    Anzahl Bäder ________________    
  

Zusatz-Bemerkung z. B.: Dämmstandard, Erweiterungspläne, sonstiger Wärmebedarf (Pool, Garage, ...:   

 

❑ Ich willige ein, dass meine Daten zum Zwecke der Planung und Auftragsbearbeitung 

dieses Projektes von der Gemeinde Raitenbuch verwendet werden. 
  
Bitte geben Sie Ihren Fragebogen bis zum 31. Januar 2025 an den Nahwärme-
Vorsitzenden und 1. Bürgermeister Joachim Wegerer zurück. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 



 

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Jura 
stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Klärwärter (m/w/d)  
in Vollzeit (39 Wochenstunden) ein. 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

• Betreuung der Gemeinschaftskläranlage in Gersdorf, 91790 Nennslingen 

• Betreuung von ca. 8 Pumpwerken 

• Überwachung von ca. 22 km Abwasserleitungen (teils Druck-, teils Freispiegelleitung) 

• Dokumentation der gesamten Betriebsabläufe einschließlich Messergebnisse 

• Führung der Betriebstagebücher 

• Entnahme der Proben für die Abwasseruntersuchung 

• Teilnahme an der Rufbereitschaft 

• Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgemeinden 

• Teilnahme an Sitzungen, auch außerhalb der Dienstzeit 
 

Ihr Profil: 

• Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik oder  

• Ausbildung zum Elektriker oder Industrieelektroniker o. ä. 

• Bereitschaft zur Weiterbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik 

• Belastbarkeit für Arbeiten im Freien 

• EDV-Kenntnisse (Office und Fachanwendungen) 

• selbständiges Arbeiten  
 
Wir bieten 

• eine unbefristete Vollzeitstelle und gleitende Arbeitszeit 

• tarifgerechte Bezahlung nach den Bestimmungen des TVöD 

• ein abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet 

• einen verantwortungsvollen und eigenständigen Arbeitsplatz in einem guten Betriebsklima 

• eine krisensichere Stelle sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen 
(Jahressonderzahlung, Betriebsrente, Leistungsentgelt, Fahrradleasing) 

 
Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, schriftlich oder per E-Mail  
bis 03.01.2025 an den 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Jura, Schmiedgasse 1, 91790 Nennslingen bzw. 
info@vg-nennslingen.de. 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Wilhelm Hahn, E-Mail: wilhelm.hahn@vg-nennslingen.de gerne 
zur Verfügung. 

 
 

Die Gemeinde Raitenbuch sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
zuverlässige und selbständig arbeitende 

Reinigungskraft (m/w/d) 
 

für den Kindergarten Raitenbuch mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von insgesamt 13 Stunden. Die 
Stelle kann auch auf zwei Personen aufgeteilt werden. 
 
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 17.01.2025 schriftlich oder per E-Mail an die 
Gemeinde Raitenbuch, Schmiedgasse 1, 91790 Nennslingen 
bzw. info@vg-nennslingen.de 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Erste Bürgermeister Wegerer, Tel. 09147 9411-10 zur  
Verfügung. 
 



 

Ausbildung  
in der Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen bietet zum 01. September 2025 einen 
Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d), Fachrichtung allgemeine 
innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung, an. 
 
Als Verwaltungsfachangestellte bzw. Verwaltungsfachangestellter bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen hast du ein vielseitiges, interessantes und 
verantwortungsvolles Aufgabengebiet. Du stellst Personalausweise aus, berechnest 
Gebühren und Beiträge, bearbeitest Bauanträge, bereitest Gemeinderatssitzungen vor und 
bist nicht zuletzt Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Anliegen unserer Bürger. Dabei 
arbeitest du selbständig, aber auch im Team. 
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Sie gliedert sich in drei Bereiche, die praktische Ausbildung 
in der Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen, die schulische Ausbildung im Blockunterricht in 
Nürnberg und die überbetriebliche Ausbildung in Form von Lehrgängen an der Bayerischen 
Verwaltungsschule. 
 
Für die Ausbildung setzen wir mindestens einen qualifizierenden Mittelschulabschluss oder 
einen vergleichbaren Bildungsabschluss voraus.  
 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine aussagekräftige 
Bewerbung, schriftlich oder per E-Mail bis zum 31.01.2025 an die  
 
Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen, Schmiedgasse 1, 91790 Nennslingen  
bzw. info@vg-nennslingen.de 
 
Bei weitergehenden Fragen steht dir Geschäftsstellenleiter Herr Weiß, Tel. Nr. 09147/9411-14 
gerne zur Verfügung. 
 

 

 

Gemeindearbeiter: 
 
Der Gemeindearbeiter Bernd Naumann ist unter der Telefonnummer 0175/9174450 zu den normalen 
Arbeitszeiten erreichbar.  
In Vertretung ist Helmut Arndt unter der Nummer 0170/5290344 zu erreichen. 
 
Bürgermeister: 
 
Telefon: 09147/1261 (Büro Raitenbuch) 
Telefon: 09147/9411-10 (Büro VG)   Telefon: 09147/9467816 (Zuhause) 
E-Mail  Joachim.wegerer@vg-nennslingen.de  Handy:  01523 3596733  
 
Terminabsprachen über E-Mail oder Telefon jederzeit möglich und erwünscht. 
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